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• Eheschließung/Hochzeit

➢ Zu beachten

▪ Vertrag = Gesetz

▪ für wen sind die Gesetze

▪ Konfektionsgrößen

▪ Zugewinn

• Ehevertrag

➢ Unterhalt

➢ Versorgungsausgleich

➢ Zugewinn/Gütertrennung

➢ Hausrat/Ehewohnung

Gesetz ist die Regel, nach der das Dasein der Dinge bestimmbar ist.

• Ehe scheitert

❖ Anfechtung

❖ Sittenwidrigkeit

❖ Unwirksamkeit / Verstoß gegen 
Treu & Glaube

❖ Kein Ehevertrag – Trennungs- 
und 
Scheidungsfolgevereinbarung

• Wann sollte man einen 
Rechtsanwalt aufsuchen?

https://www.aphorismen.de/zitat/5448


Eheschließung / Hochzeit

➢Zu beachten:

❖ Vertrag = Gesetz

❖ für wen sind die Gesetze

❖ Konfektionsgrößen

❖ Zugewinn



„Der Anzug von der Stange
passt nicht Jedem!“



Zugewinngemeinschaft

Zwei 

Stichtage:

1. Standesamtliche Trauung

2. Zustellung des 

Scheidungsantrages



Zugewinngemeinschaft
Ehefrau Ehemann

Tag der standesamtlichen Trauung 

= Anfangsvermögen

Sparguthaben:

10.000,00 €

Sparguthaben:

50.000,00 €

Tag der Zustellung des 

Scheidungsantrags beim anderen 

Ehegatten = Endvermögen

Sparguthaben:

20.000,00 €

Sparguthaben:

10.000,00 € und Gesellschaftsanteil 

an einer Arztpraxis mit Wert 

250.000,00 €

Zugewinn? 10.000,00 € 210.000,00 €

Differenz 200.000,00 €, davon ½ bekommt die Ehefrau, also 100.000,00 €



Zugewinngemeinschaft
Ehefrau Ehemann

Tag der standesamtlichen 

Trauung = 

Anfangsvermögen

Sparguthaben:

10.000,00 €

Arztpraxis 250.000,00 €

Sparguthaben:

50.000,00 €

Tag der Zustellung des 

Scheidungsantrags beim 

anderen Ehegatten = 

Endvermögen

Sparguthaben:

20.000,00 €

Arztpraxis 350.000,00 €

Sparguthaben:

10.000,00 €

Zugewinn? 110.000,00 € Verlust 40.000,00 €

also 0,00 €

Differenz 110.000,00 €, davon ½ bekommt der Ehemann, also 

55.000,00 €



Bewertung der Praxis
Sachverständiger

Praxis wird 

weitergeführt

Praxis wird nicht 

weitergeführt
Liquidationswert
(Verkauf der Vermögenswerte – Schulden)

Verkehrswert aus Substanz 
(verkäufliche Vermögenswert – 

Schulden) und Ertragswert 
(ideelle Wert des Unternehmens 

auch „Goodwill“)



➢ einer unbegrenzten Lebensdauer des Unternehmens,

➢ Fortführung mit unverändertem Konzept,

➢ allen Zukunftserwartungen aus, die sich aus den Marktverhältnissen und sonstigen Faktoren

❖ wie dem Patientenstamm,

❖ die Dauer des Bestehens der Praxis,

❖ die besondere Expertise des Praxisinhabers oder der Ärzte,

❖ die Laufzeit des Mietvertrages

❖ und so weiter ergeben

Bei der Ertragswertmethode geht man grundsätzlich von



Ehevertrag

• Unterhalt

• Versorgungsausgleich

• Zugewinn / Gütertrennung

• Hausrat / Ehewohnung



Ehevertrag –
Kindesunterhalt / Unterhalt



Ehevertrag - Versorgungsausgleich

Ehegatte 1 Ehegatte 2

Gesamtversorgung von 1.750,00 € Gesamtversorgung von 1.750,00 €

In der Ehe gewonnene Rentenanwartschaften

in Höhe von 2.500,00 €

In der Ehe gewonnene Rentenanwartschaften

in Höhe von 950,00 €

1.000,00  €
Gesetzliche und 

private 

Rentenansprüche

500,00 €
Betriebliche und private 

Altersvorsorgeverträge 

oder 

Beamtenversorgung

1.000,00 €
Berufsständische 

Versorgung

400,00  €
Gesetzliche und 

private 

Rentenansprüche

250,00 €
Betriebliche und private 

Altersvorsorgeverträge 

oder 

Beamtenversorgung

300,00 €
Berufsständische 

Versorgung

50:50 Prinzip 

anwenden



Ehevertrag ist nicht in Stein gemeißelt



Scheitern der Ehe

Anfechtung Sittenwidrigkeit Unwirksamkeit Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung



Ehevertrag anfechten

➢ Anfechtung wegen Irrtum

➢ Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 

➢ Anfechtung wegen widerrechtlicher Drohung



Sittenwidrigkeit / 
Unwirksamkeit

• Rechtswidrige Klauseln



Trennungs- und 
Scheidungsfolgenvereinbarung

• Zeit- und Kostenaufwendige gerichtliche 

Auseinandersetzung kann vermieden werden

• wird auch Trennungsvereinbarung genannt

• Regelung des Unterhalts, Sorgerechts, 

Zugewinnausgleichs und Gütertrennung

• ist formbedürftig und muss notariell 

beurkundet werden



Wann sollte man einen 
Rechtsanwalt aufsuchen?

• vor der Hochzeit (Beratung Ehevertrag)

• nach der Hochzeit (Ehevertrag von Zeit zu 
Zeit prüfen)

• bei Scheitern der Ehe – umgehende 
Beratung durch einen Rechtsanwalt



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit ☺

Noch Fragen?
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